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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Potenziale der Bestand, d. h. die bereits bestehende Bebauung, zur Sät-
tigung der Wohnraumnachfrage heute und in Zukunft aus ihrer Sicht enthält;

2.  welche Rolle zur Verwirklichung des Potenzials insbesondere die Sanierung, 
Modernisierung, Änderung, Erweiterung, Aufstockung und Umnutzung von 
Gebäuden sowie die Aktivierung von (gewerblichem) Leerstand spielen;

3.  mit welchen Maßnahmen sie den Grundsatz einer nachhaltigen Baupolitik  
– Erhalt, Ausbau und Sanierung vor Neubau – verfolgt, um dadurch die Schaf-
fung von Wohnraum rechtlich oder finanziell zu fördern oder zu begleiten;

4.  wie viele Mietwohnungen in bestehenden Gebäuden mit Unterstützung durch 
das Landeswohnraumförderprogramm Wohnungsbau BW seit 2011 unter Neu-
begründung von Miet- und Belegungsrechten erworben wurden;

5.  wie viele Wohnungen mit Unterstützung durch das Landeswohnraumförder-
programm Wohnungsbau BW seit 2011 modernisiert wurden (bitte dargestellt 
nach Jahr der Maßnahme, des Förderfelds [energetische Sanierung oder alters-
gerechter Umbau], der Anzahl an dabei neubegründeten Miet- und Belegungs-
bindungen);

6.  wie viele Wohnungen mit Unterstützung durch das Landeswohnraumförderpro-
gramm Wohnungsbau BW und das Programm „gemeindeorientierte Wohn- und 
Beschäftigungsangebote“ (VwV Dezentrale Angebote) seit 2011 durch Ände-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen neu geschaffen wurden (bitte dargestellt 
nach Programm, Jahr der Maßnahme, Ort, Förderlinie, Art der Maßnahme);

Antrag
der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen

Wohnraum in Baden-Württemberg – Potenziale im Bestand 
nachhaltig nutzen
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 7.  wie viele Wohnungen mit Unterstützung durch das Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR), Schwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen seit 2011 
durch Umnutzung leerstehender Gebäude, Aufstockungen, innerörtliche Nach-
verdichtung oder umfassende Modernisierungen neu geschaffen wurden (bitte 
dargestellt nach Jahr der Maßnahme, Ort, Förderlinie, Art der Maßnahme);

 8.  wie viele Wohnungen mithilfe der Wiedervermietungsprämie bereits wieder 
dem Wohnungsmarkt zugeführt werden konnten (bitte dargestellt nach Jahr 
der Zuführung, Ort);

 9.  inwiefern die Unterstützung durch das Programm „Wohnen im Kulturdenk-
mal“ dazu beiträgt, Potenziale im Bestand nachhaltig zu nutzen;

10.  welche Ziele sie mit der zum 1. April 2023 gestarteten Beratungsprämie ver-
folgt und wie sie deren Erreichung zu untersuchen plant; 

11.  welche Bedeutung insbesondere der Aufstockung (u. a. in Holzbauweise) – 
quer über die genannten Förderprogramme hinweg – zukam, d. h. wie viele 
Aufstockungen insgesamt seit 2011 gefördert wurden (bitte dargestellt nach 
Bauweise);

12.  welche Chance der Blick in den Bestand aus ihrer Sicht für die Bau- und 
Wohnungswirtschaft, für Genossenschaften und Kommunen bereithält und 
wie sie diese Chance begleitet oder plant zu begleiten;

13.  welche Rolle dabei der Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und Innovatives 
Bauen“ spielt;

14.  welche Möglichkeiten aus ihrer Sicht bestehen, auf Landes- oder Bundesebene 
weitere bürokratische Hürden und rechtliche Hemmnisse für die Nachverdich-
tung und den Umbau, die Umnutzung und Modernisierung des Gebäudebe-
stands abzubauen und welche entsprechenden Hürden und Hemmnisse seit 
2011 bereits beseitigt wurden.

21.6.2023

Andreas Schwarz, Holmberg 
und Fraktion 

B e g r ü n d u n g

Wohnen ist menschliches Grundbedürfnis, die Bereitstellung ausreichend bezahl-
baren Wohnraums ausgewiesenes Ziel der Landesregierung. Unsere Umwelt ist 
weitestgehend bebaut, gerade auch bestehende Gebäude bieten deshalb Wohn-
raum für heute und morgen. Durch Erweiterung, Umbau oder Modernisierung 
von bestehenden Gebäuden oder Umnutzung von leerstehenden Gewerbeflächen 
kann zusätzlicher Wohnraum im Bestand geschaffen werden. Der Blick in den 
Bestand zahlt sich dabei dreifach aus: Endliche Ressourcen – Boden, Baustoffe, 
Materialien – und Treibhausgasemissionen werden (ein-)gespart, Wohnungsbe-
darf wird befriedigt und wirtschaftliche Chancen für die Bau- und Wohnungs-
wirtschaft werden realisiert. Wie das große Potenzial im Bestand gehoben und 
dadurch auch der Grundsatz nachhaltigen Bauens verwirklicht werden kann, soll 
dieser Antrag erfragen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 17. Juli 2023 Nr. MLW-25-27-8/191 nimmt das Ministeri-
um für Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Finanzen, dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und dem Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie folgt 
Stellung.

1.  Welche Potenziale der Bestand, d. h. die bereits bestehende Bebauung, zur Sät-
tigung der Wohnraumnachfrage heute und in Zukunft aus ihrer Sicht enthält?

Zu 1.:

In Baden-Württemberg bestehen nach Auskunft des Statistischen Landesamtes 
insgesamt rund 2,5 Millionen Wohngebäude und 5,4 Millionen Wohnungen. 
Rund 80 Prozent der Wohngebäude wurden nach 1950 erbaut. Wohngebäude aus 
den 1960er- und 1970er-Jahren haben hieran den größten Anteil.

Die Hebung von Wohnraumpotenzialen im Bestand ist ein wichtiger Baustein 
bei der Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum in Baden-Württemberg. Die 
Aktivierung des Wohnungsbestandes durch Leerstands- und Unternutzungsre-
duzierung genauso wie Umnutzungsanregungen bergen viel Potenzial. Gleiches 
gilt für den Erhalt von Bestandsimmobilien durch deren zukunftsgerichtete Funk-
tionsertüchtigung. Dabei gilt es, die wirtschaftliche Zumutbarkeit für die Eigen-
tümer zu berücksichtigen. Nicht zuletzt durch zielgerichtete Anreize und durch 
die Sensibilisierung für Wiedervermietung und Bestandsaktivierung sowie Be-
standserhalt ist es bereits gelungen, bestehende Potenziale im Bestand zu heben, 
wie die gesunkene Leerstandsquote belegt.

Die Neubautätigkeit im Wohnungsbau bleibt angesichts der Bedarfe auf abseh-
bare Zeit wichtig. Dessen ungeachtet nimmt der Druck auf den Gebäudebestand 
zu. Ein Großteil, nämlich über 60 Prozent, des Wohngebäudebestands ist vor In-
krafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet worden, häufig mit ent-
sprechend niedrigem energetischen Standard. 

Vor diesem Hintergrund gilt es umso mehr, den Bestand an Wohnungen zu er-
halten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Gebäudebestand zwar erheblicher 
Bedarf und zugleich Potenziale für Sanierungen bzw. Modernisierungen liegen, 
diese jedoch aufgrund begrenzter finanzieller, personeller und materieller Res-
sourcen nur bedingt und nur mittelfristig zu realisieren sind. Auch im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist der Erhalt von Bausubstanz eine sehr effiziente Möglichkeit, 
Ressourcen zu schonen und eine Einsparung von CO2-Emmissionen zu erreichen, 
da weniger Baustoffe verbraucht werden und die graue Energie für die Errichtung 
des Gebäudes und die Herstellung der dafür verwendeten Baustoffe und Baupro-
dukte nicht nochmals aufgewendet werden muss. 

2.  Welche Rolle zur Verwirklichung des Potenzials insbesondere die Sanierung, 
Modernisierung, Änderung, Erweiterung, Aufstockung und Umnutzung von 
Gebäuden sowie die Aktivierung von (gewerblichem) Leerstand spielen?

Zu 2.:

Der Gebäudebestand wird, insbesondere aus Gründen des Klimaschutzes und der 
Ressourcenschonung, stärker in den Blick genommen werden müssen. Das ist 
auch ein Zwischenergebnis der Jahresveranstaltung des Strategiedialogs Bezahl-
bares Wohnen und Innovatives Bauen (SDB). Ein größeres Potenzial bieten hier 
Maßnahmen, die neben einer energetischen Sanierung auch eine Erweiterung, 
Aufstockung oder Umnutzung von Gebäuden mitbeinhalten. 

Mit in diesem Zusammenhang stehenden Fragestellungen beschäftigt sich im 
SDB seit Ende 2022 die agile Arbeitsgruppe „Einfach (Um-)Bauen und Sanie-
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ren“. Dazu wird auch ein Modellprojekt wissenschaftlich begleitet, in welchem 
unterschiedliche Sanierungsstrategien verglichen und die potenziellen Vortei-
le von low-tech und robusten Strategien quantifiziert werden sollen. Damit soll 
untersucht werden, wie vor dem Hintergrund begrenzter Verfügbarkeit mit einem 
suffizienten Einsatz von Ressourcen messbare Steigerungen der Gebäudeenergie-
effizienz mit optimalem Aufwand-Nutzen-Verhältnis erreicht werden können. 

Mit der im Februar 2023 in Kraft getretenen Änderung der Landesbauordnung 
(LBO) wurde in § 5 Absatz 5 Satz 2 LBO vorgesehen, dass die Erhöhung der 
Wandhöhe durch eine Aufstockung um bis zu zwei Geschosse bei der Berech-
nung von bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächentiefen unbeacht-
lich bleibt. 

Gleichzeitig wurde in § 29 Absatz 2 Satz 3 LBO aufgenommen, dass bei der Auf-
stockung um bis zu zwei Geschosse, durch welche die für die Aufzugspflicht maß-
gebliche Höhe von 13 m überschritten wird, dennoch keine Verpflichtung zum 
nachträglichen Einbau eines Aufzugs besteht. Durch diese Änderungen wurden Ge-
bäudeaufstockungen und damit die Fortschreibung des Bestandes erleichtert. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) hat eine Vielzahl 
an Maßnahmen auf den Weg gebracht, die Kommunen gezielt auf dem Weg zu 
mehr bezahlbarem und sozial gemischtem Wohnraum unterstützen sollen. Dies 
sind das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“, sowie die 
Wohnraumoffensive mit dem „Prämienkatalog“ und dem „Grundstücksfonds“ als 
Antwort auf die besonders kritische Flächenfrage, das „Kompetenzzentrum Woh-
nen“ mit seinen Beratungsleistungen, die „Patenschaft Innovativ Wohnen BW“, 
mit der beispielgebende Projekte gefördert werden. Darüber hinaus konnte mit 
der Einführung einer Wiedervermietungsprämie erreicht werden, dass Menschen 
länger leerstehenden Wohnraum wieder vermieten. Darüber hinaus wurde auch eine 
Beratungsprämie geschaffen, vor allem um ungenutzte Wohn-Potenziale in zu groß 
gewordenen Einfamilienhäusern zu heben.

Aus städtebaulicher Sicht ist es wesentlich, Wohnen nicht isoliert zu betrachten, 
sondern das Quartier und die Stadt oder Gemeinde als Ganzes in den Blick zu 
nehmen. So zählt die Neue Leipzig-Charta, als strategischer Kompass, neben „der 
Gestaltung und dem Bau von zeitgemäßen Gebäuden, Infrastrukturen und öffent-
lichen Räumen“, insbesondere auch „das Management und die Umnutzung des 
Bestands“ zu den Aufgaben einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung. 
Auch das Baugesetzbuch fordert, Potenziale im Bestand zu nutzen (Vorrang der 
Innentwicklung). 

Um die Potenziale zur Wohnraumschaffung im Bestand zu heben, besteht in der 
Städtebauförderung ein förmlicher Fördervorrang für die Schaffung von Wohn-
raum durch Umnutzung, Modernisierung und Aktivierung von leerstehenden 
Immobilien sowie durch die Aktivierung von mindergenutzten oder brachliegen-
den Flächen aller Art (zum Beispiel Gewerbe- und Industriebrachen, ehemaligen 
Bahn- oder militärische Flächen).

Zukunft Altbau informiert Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnhäusern und 
Gebäuden neutral über den Nutzen einer energetischen Sanierung und wirbt dabei 
für eine qualifizierte und ganzheitliche Gebäudeenergieberatung. Das vom Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg geförderte 
Informationsprogramm berät gewerkeneutral, fachübergreifend und kostenfrei. Zu-
kunft Altbau wird von der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Würt-
temberg umgesetzt. In Baden-Württemberg gibt es darüber hinaus derzeit – neben 
der KEA-BW als Landesenergieagentur – über 30 regionale, kreisweit tätige Ener-
gieagenturen. Sie sind unterschiedlich organisiert: Beteiligt sind meist die Verwal-
tung (Stadtverwaltungen, Landratsamt), das örtliche Handwerk und die örtlichen 
Energieversorger sowie Banken bzw. Bausparkassen. Die Tätigkeitsfelder sind ins-
besondere: Energieberatung für Hausbesitzerinnen und -besitzer sowie Mieterinnen 
und Mieter, Beratung zu erneuerbaren Energien, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbil-
dungsangebote, Energiedienstleistungen (zum Beispiel kommunales Energiema-
nagement) sowie das Erstellen von Gutachten und Energiekonzepten.
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3.  Mit welchen Maßnahmen sie den Grundsatz einer nachhaltigen Baupolitik  
– Erhalt, Ausbau und Sanierung vor Neubau – verfolgt, um dadurch die Schaf-
fung von Wohnraum rechtlich oder finanziell zu fördern oder zu begleiten?

Zu 3.:

Im Rahmen der Städtebauförderung werden die Kommunen beim Erhalt und der 
behutsamen Weiterentwicklung des Gebäudebestands unterstützt. Die Moderni-
sierung und die Umnutzung des Bestands (insbesondere zur Schaffung von be-
darfsgerechtem Wohnraum und zeitgemäßen Gemeinbedarfseinrichtungen) sind 
im Rahmen der Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen förderfähig, 
insofern sie zur Behebung der städtebaulichen Missstände beitragen. Neben kom-
munalen Modernisierungsvorhaben unterstützen die Finanzhilfen dabei, private 
Modernisierungsmaßnahmen zu bewirken, sodass diese langfristig dem Woh-
nungsmarkt zur Verfügung stehen bzw. bei Leerstand einer neuen Wohnnutzung 
zugeführt werden können.

Um die Wohnraumpotenziale im Innenbereich verstärkt auszuschöpfen, wird 
neben dem Dachgeschossausbau auch die Dachgeschossaufstockung zur zusätz-
lichen Wohnraumschaffung im Rahmen einer umfassenden baulichen Erneue-
rung gefördert. Damit kann die städtebauliche Erneuerung nach dem Grundsatz 
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ maßgeblich zur Nachverdichtung be-
stehender Quartiere und damit zur Reduzierung der neuen Flächeninanspruchnahme 
für Wohnzwecke beitragen.

Die Wohnraumförderung des Landes sieht mehrere Ansätze vor, um durch die 
Unterstützung von Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Gebäudebestand 
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen sowie mit der Förderung von Modernisie-
rungsmaßnahmen bestehenden Wohnraum zu ertüchtigen. 

Diese Förderangebote gelten in der sozialen Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum ebenso wie im Rahmen der Mietwohnraumförderung. Ein spe-
zielles Förderangebot ermöglicht auch Wohnungseigentümergemeinschaften die 
Modernisierung des Wohnungsbestandes. 

Neu eingeführt in die soziale Mietwohnraumförderung wurde die Unterstützung 
von Modernisierungsmaßnahmen verbunden mit der Begründung von Sozialbin-
dungen an dem geförderten Objekt. 

Die Förderung von Modernisierungsmaßnahmen richtet sich auf energetische Ge-
samt- und Einzelmaßnahmen sowie auf Maßnahmen, die der Herstellung der Bar-
rierefreiheit nach DIN 18040-2 dienen.

Denkmalschutz und Denkmalpflege stehen bereits der Sache nach grundsätzlich 
für eine nachhaltige Baupolitik. Gerade Kulturdenkmale speichern aufgrund ihrer 
Langlebigkeit als materielle Ressource graue Energie. Im Gebäudebestand gene-
rell ist die für die Herstellung und den Transport der Produkte und die Errichtung 
der Gebäude aufgewandte Energie, die sogenannte graue Energie, schon gebun-
den und die dabei entstandenen Treibhausgase sind bereits emittiert. Damit bringt 
der Erhalt von Gebäuden gegenüber dem Abriss und Neubau Vorteile in Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit (auf die Ausführungen zum Lebenszyklus von Gebäuden 
in Drucksache 17/2129, S. 9 mit Anlage 4 wird verwiesen).

Mit ihrer grundsätzlichen Reparaturkultur minimiert die Denkmalpflege zudem 
die Gewinnung, die Herstellung und den Transport neuer Baumaterialien, vermei-
det in besonderer Weise Abfall und Entsorgung und reduziert damit ökonomische 
und ökologische Kosten. In aller Regel werden auch traditionelle und regionale 
Baustoffe mit niedrigen Emissionswerten in der Herstellung verwendet (wie zum 
Beispiel Holz, Kalk, Naturstein, Ziegel etc.).

Die konservatorischen Methoden der Landesdenkmalpflege und die zumeist re-
gionale Verankerung der in der Denkmalpflege tätigen Betriebe, stellen zusam-
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men das Beispiel eines bewahrenden, kreislaufwirtschaftlichen Umgangs mit 
wertvoller Substanz dar. 

Im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz ist Wohnraum über das Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR) förderfähig. Im Mittelpunkt der ELR-Förderung steht die Innenent-
wicklung, die Nutzung innerörtlicher (Brach-)Flächen und die Aktivierung und 
Modernisierung bestehender Bausubstanz. 

Da auch im Ländlichen Raum zeitgemäßer und bezahlbarer Wohnraum knapp 
ist, wird seit 2017 die Hälfte der ELR-Mittel im Förderschwerpunkt Innenent-
wicklung/Wohnen eingesetzt. Zuwendungsfähig sind u. a. die Umnutzung leer-
stehender landwirtschaftlicher Gebäude zu modernen ortsbildgerechten Wohnun-
gen, die Modernisierung von in die Jahre gekommenen Wohngebäuden, Nach-
verdichtungen durch Baulückenschlüsse (Neubauten) sowie innerörtliche Auf-
stockungen bereits bestehender Bausubstanz. 

Über das ELR werden gezielt Förderanreize gesetzt, die darauf abzielen, inner-
örtliche Potenziale und die Infrastruktur im Ort zu nutzen, um so der Ausweisung 
von Neubaugebieten entgegenzuwirken. So werden Umnutzungen und Moder-
nisierungen mit höheren maximalen Zuschussbeträgen gefördert als Baulücken-
schlüsse (Neubauten). Werden bei Gebäudeumnutzungen oder Modernisierungen 
überwiegend CO2-speichernde Baustoffe eingesetzt, so erhöht sich im Sinne einer 
nachhaltigen Baupolitik die Maximalförderung pro Wohneinheit. Baulücken-
schlüsse im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen sind ab dem kom-
menden Programmjahr nur in CO2-speichernden Bauweise, in der Regel ist dies 
die Holzbauweise, förderfähig.

Ferner setzt das Land mit der interministeriellen Holzbau-Offensive BW einen 
wirksamen Impuls zur klimafreundlichen Transformation des Bausektors und ei-
ner nachhaltigen Baukultur mit Holz. 

Um die klimafreundliche Transformation und Dekarbonisierung des Bausektors 
weiter zu unterstützen, sind Maßnahmen zu strukturellen Förderungen der Unter-
nehmen, Wissensvermittlung und Sensibilisierung sowie Forschung und Entwick-
lung von höchster Bedeutung. Bestandsimmobilien bilden die Basis der künftigen 
Innenentwicklung von Ortszentren. Für die serielle Sanierung und großvolumige 
Aufstockungen bietet der Holzbau optimale Lösungen durch einen hohen Vorfer-
tigungsgrad und sein leichtes Gewicht. Sanierungen und Gebäudeerweiterungen 
auf Potenzialflächen sind im Holzbau schnell und geräuscharm, und damit ohne 
große Infrastrukturbelastungen möglich.

Über das Holz Innovativ Programm (HIP) werden pionierhafte Holzbauvorha-
ben sowie Forschungs- und Technologietransferprojekte gefördert. Seit Inkraft-
treten der VwV Holz Innovativ Programm 2015 wurden 13,32 Millionen Euro 
aus dem Programm verausgabt und bis Ende des Jahres werden voraussichtlich 
insgesamt rund 85 Projekte mit einer Förderung beschieden werden. Im Rah-
men des Programms konnten bereits etliche Vorzeigeprojekte, wie der besonders 
ressourceneffiziente 8-Geschosser „Buggi 52“ oder das aktuell weltweit größte 
Buchendachtragwerk für eine Produktionshalle, gefördert werden. Als beispielge-
bende Wohnungsbauprojekte sind eine Aufstockung eines bestehenden Parkplat-
zes mit einem Wohnheim für Geflüchtete in Schönaich sowie eine Sanierung und 
Erweiterung eines denkmalgeschützten Hofgebäudes in Karlsruhe anzuführen. Im 
Ideenaufruf „Holzbau als Bestandteil des kommunalen Klimaschutzes“ werden 
aktuell 18 innovative Wege und Konzepte zur Schaffung von Holzbauprojekten 
für den kommunalen Klimaschutz umgesetzt. 

Ein weiterer Baustein einer nachhaltigen Baupolitik – Erhalt, Ausbau und Sanie-
rung vor Neubau – bildet auch das kreislauffähige Bauen. Im Forschungsprojekt 
„Stuttgart 210 – weiterdenken weiterbauen“ werden die Potenziale zur Wieder-
verwendung der Schalungselemente vom Bau der Stahlbetonkonstruktionen des 
neuen Stuttgarter Bahnhofs untersucht. Der Gebäudesektor ist für ca. 40 Prozent 
des Primärenergiebedarfs der Treibhausgasemissionen, ca. 50 Prozent der von der 
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Erde entnommenen Materialien und für etwa 80 Prozent des Abfalls verantwortlich. 
Der Einstieg in eine geschlossene Kreislaufwirtschaft ist daher im Bau- und Ge-
bäudesektor besonders relevant. Das Forschungsprojekt bereitet mehrere Reallabore 
vor, wovon das erste voraussichtlich in Stuttgart-Vaihingen umgesetzt wird. 

4.  Wie viele Mietwohnungen in bestehenden Gebäuden mit Unterstützung durch 
das Landeswohnraumförderprogramm Wohnungsbau BW seit 2011 unter Neu-
begründung von Miet- und Belegungsrechten erworben wurden?

Zu 4.:

Nach dem Sachzusammenhang wird davon ausgegangen, dass mit der Fragestel-
lung der Umfang der Fördermaßnahmen zur Begründung von Sozialbindungen an 
bereits bestehenden Mietwohnungen (nicht jedoch der Erwerb von Mietwohnun-
gen) in Erfahrung gebracht werden soll. 

Eine dahingehende Auswertung ihres Datenbestandes kann die Bewilligungsstelle 
(L-Bank) ab dem Jahr 2015 zur Verfügung stellen. Die dabei ermittelten Anga-
ben können der beigefügten Anlage entnommen werden. Die (Neu-)Begründung 
solcher Bindungen kann auch in Form der Verlängerung bestehender, jedoch aus-
laufender, Sozialbindungen erfolgen.

Nach den Feststellungen der L-Bank konnten mithilfe der sozialen Mietwohn-
raumförderung seit dem Jahr 2015 insgesamt 3 638 bereits bestehende Mietwoh-
nungen als Sozialmietwohnungen gebunden werden.

Die als Anlage angeschlossene tabellarische Darstellung weist dabei die Bestands-
maßnahmen im Zuge der kommunalen Förderlinie ebenso aus, wie die jeweils 
eingesetzten Subventionswerte. Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen.

5.  Wie viele Wohnungen mit Unterstützung durch das Landeswohnraumförderpro-
gramm Wohnungsbau BW seit 2011 modernisiert wurden (bitte dargestellt nach 
Jahr der Maßnahme, des Förderfelds [energetische Sanierung oder altersge-
rechter Umbau], der Anzahl an dabei neubegründeten Miet- und Belegungs-
bindungen)?

Zu 5.:

Die neu installierte Förderlinie, die eine Modernisierungsförderung im Mietwoh-
nungsbestand mit der Begründung von Miet- und Belegungsbindungen zwingend 
verknüpft, kam noch nicht zur Anwendung. 

Daneben wird seit langer Zeit – mit geringerem Subventionseinsatz – eine bin-
dungsfreie, gleichwohl sozial orientierte Modernisierungsförderung im Miet-
wohnungsbestand angeboten. Zudem sieht das Förderprogramm eine Modernisie-
rungsförderung für Wohnungseigentümergemeinschaften vor (vgl. hierzu bereits 
oben zu Ziffer 3). 

Insgesamt konnten seit dem Jahr 2015 unter Anwendung dieser beiden Förderan-
sätze damit über 31 000 Wohneinheiten modernisiert werden. 

Für weitere Einzelheiten, so insbesondere auch den Förderzweck (Energieeffizi-
ente Sanierung, altersgerecht Umbauen) wird auf die beigefügte tabellarische An-
lage (zu Ziffer 5) verwiesen. Die Darstellung richtet ihren Blick auf die erteilten 
Bewilligungen, nicht auf den Zeitpunkt der Durchführung oder des Abschlusses 
der geförderten Maßnahmen.

Bei der Förderung der energetischen Sanierung als Gesamtmaßnahme ist der Ef-
fizienzhausstandard 70 zu erreichen. Ziel der Förderung des altersgerechten Um-
baus ist die barrierefreie Gestaltung des Wohnraums. 
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6.  Wie viele Wohnungen mit Unterstützung durch das Landeswohnraumförderpro-
gramm Wohnungsbau BW und das Programm „gemeindeorientierte Wohn- und 
Beschäftigungsangebote“ (VwV Dezentrale Angebote) seit 2011 durch Ände-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen neu geschaffen wurden (bitte dargestellt 
nach Programm, Jahr der Maßnahme, Ort, Förderlinie, Art der Maßnahme)?

Zu 6.:

Die Unterstützung von Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen nach dem 
Wohnraumförderprogramm des Landes umfasst als investive Fördermaßnahme 
im Gebäudebestand insbesondere den Ausbau eines Dachgeschosses, die Auf-
stockung eines Gebäudes, den Anbau an ein Gebäude, die Umwandlung von Räu-
men, die nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung bisher anderen als Wohn-
zwecken dienten sowie die Erneuerung leerstehender Wohnungen, die nicht mehr 
für Wohnzwecke geeignet und genutzt sind. Erforderlich ist ein wesentlicher Bau-
aufwand. 

Diese Aufzählung benennt lediglich regelmäßige Erscheinungsformen förderfähi-
ger baulicher Maßnahmen, ist jedoch nicht abschließend. Die Bewilligungsstelle 
erfasst und speichert nicht diese unterschiedlichen Typen der Bestandsmaßnah-
men, sondern allein die Schaffung zusätzlichen Wohnraums unter dem investiven 
Sammelbegriff der „Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen“. 

Die Auswertung der L-Bank ergab, dass seit dem Jahr 2015 insgesamt 547 Wohn-
einheiten eine solche Bestandsförderung erfahren haben. 

Die weiteren Einzelheiten der Auswertung des Datenbestandes der Bewilligungs-
stelle, so auch zum Standort der Objekte, können dem Tabellenwerk der bei-
gefügten Anlage (zu Ziffer 6) entnommen werden. Die Auswertung richtet ihren 
Blick auf die erteilten Bewilligungen, nicht auf den Zeitpunkt der Durchführung 
oder des Abschlusses der geförderten Maßnahmen. 

Bei den Modernisierungsmaßnahmen nach der VwV des Ministeriums für Arbeit 
und Soziales für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Behinder-
teneinrichtungen vom 28. März 2007/ VwV des Sozialministeriums zur Investiti-
onsförderung von Behinderteneinrichtungen vom 24. Juni 2013/VwV Dezentrale 
Angebote des Sozialministeriums vom 27. November 2018, handelt es sich in der 
Regel nicht um neu geschaffene Plätze, die es bis dahin an diesem Standort nicht 
gab, sondern um Anpassungen oder Erweiterungen bereits bestehender Wohn-
angebote. Es handelt es sich zudem um Angebote der besonderen Wohnform, die 
nach Auffassung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration nicht 
mit dem Begriff des klassischen Wohnens gleichzusetzen sind. Die Maßnahmen 
können im Einzelnen der als Anlage (zu Ziffer 6) beigefügten Tabelle entnommen 
werden.

7.  Wie viele Wohnungen mit Unterstützung durch das Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR), Schwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen seit 2011 
durch Umnutzung leerstehender Gebäude, Aufstockungen, innerörtliche Nach-
verdichtung oder umfassende Modernisierungen neu geschaffen wurden (bitte 
dargestellt nach Jahr der Maßnahme, Ort, Förderlinie, Art der Maßnahme)?

Zu 7.:

Die tatsächliche Anzahl der geschaffenen Wohneinheiten kann erst mit Vor lage 
der Schlussverwendungsnachweise ermittelt werden. Aufgrund des zeitlichen 
Versatzes (viele Projekte befinden sich aktuell in der Umsetzung), wird hier über 
die geförderten Wohneinheiten berichtet. Der angeschlossenen Anlage (Anlage 1 zu 
Ziffer 7) kann entnommen werden, wie viel Wohnungen seit 2011 über das ELR 
gefördert werden bzw. wurden. 

Die Förderkategorie „Umbau Bestand mit neuen Wohneinheiten durch Erweite-
rung/Aufstockung“ wurde erst Mitte 2018 im ELR eingeführt. In den Programm-
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jahren davor wurden diese Projekte den Förderschwerpunkten Umnutzung und 
Modernisierung zugeordnet. 

Für das EU-Programm LEADER werden in Modul 2 ELR-Mittel zur Kofinanzie-
rung bereitgestellt. In Modul 2 werden u. a. Vorhaben zur Sanierung oder zum Um-
bau von Gebäudebeständen gefördert. Eine Förderung ist nur in den LEADER-Ak-
tionsgebieten möglich. Der weiteren Anlage (Anlage 2 zu Ziffer 7) kann entnommen 
werden, wie viele Wohnungen mit EU-Mitteln und ELR-Kofinanzierungsmitteln in 
der Förderperiode 2014 bis 2022 in LEADER gefördert wurden.

8.  Wie viele Wohnungen mithilfe der Wiedervermietungsprämie bereits wieder 
dem Wohnungsmarkt zugeführt werden konnten (bitte dargestellt nach Jahr der 
Zuführung, Ort)?

Zu 8.:

Seit der Einführung der Wiedervermietungsprämie zum 1. Juli 2020 konnten bis 
zum 31. Dezember 2022 insgesamt 299 Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt 
zugeführt werden. Die Nutzung der Wiedervermietungsprämie ist jährlich gestie-
gen:

• Wiedervermietete Wohnungen im Jahr 2020: 17 Wohnungen (ab. 1. Juli 2020)
• Wiedervermietete Wohnungen im Jahr 2021: 65 Wohnungen
• Wiedervermietete Wohnungen im Jahr 2022: 217 Wohnungen

Eine detaillierte Darstellung der Wiedervermietungen für die Jahre 2020 bis 2022, 
so insbesondere im Hinblick auf die Standorte der Objekte, ist den beigefügten 
Anlagen (zu Ziffer 8) zu entnehmen.

9.  Inwiefern die Unterstützung durch das Programm „Wohnen im Kulturdenk-
mal“ dazu beiträgt, Potenziale im Bestand nachhaltig zu nutzen?

Zu 9.:

Mit dem im Mai 2022 aufgelegten Sonderprogramm „Wohnen im Kulturdenk-
mal“ hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen einen wichtigen 
Beitrag sowohl zur Schaffung von Wohnraum als auch zur Nachhaltigkeit des 
Bauens geleistet. Mit dem von der Landesdenkmalpflege konzipierten Förder-
programm ermuntert und unterstützt die Landesregierung die Eigentümerinnen 
und Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden, zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen. 

Ziel des Sonderprogramms ist die Hebung weiterer Potenziale von Kulturdenk-
malen, die sich für eine Wohnnutzung eignen. Damit soll deren langfristige Nut-
zung als Wohnraum sichergestellt werden. Gefördert werden soll daher insbeson-
dere die Aktivierung von leerstehenden, technischen und nicht mehr genutzten 
Kulturdenkmalen. 

Es gibt bereits zahlreiche gelungene Beispiele dafür, wie man in Kulturdenkma-
len Wohnraum schaffen kann. Diese Projekte werden im Rahmen der klassischen 
Denkmalförderung Jahr für Jahr unterstützt. Das Sonderprogramm geht nun einen 
Schritt weiter, indem bereits die Erstellung von entsprechenden Konzepten finan-
ziell unterstützt und die Umsetzung besonders interessanter, zukunftsweisender 
Projekte verstärkt gefördert werden.

Mit dem Programm hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen ein 
Zeichen gesetzt. Es zeigt sich, dass die Schaffung von neuem Wohnraum in Kul-
turdenkmalen möglich ist und dies angesichts der herrschenden Wohnungsnot ein 
zusätzlicher Baustein zur Schaffung von neuem Wohnraum sein kann. Die Wie-
derbelebung historischer Gebäude ist zudem nachhaltig. Eigentümer von Denk-
malen sollen vor allem zu solchen Projekten ermuntert und ermutigt werden, die 
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beispielhaft zeigen, was bei einem Denkmal möglich ist. Gedacht wird zum Bei-
spiel an leerstehende Gasthöfe, an Bauernhöfe mit dazugehörigen Scheunen, an 
alte Bahnhöfe, ehemalige Rathäuser oder Schulhäuser. Aber auch Gebäude, die 
früher gewerblich genutzt wurden, gehören dazu wie etwa ehemalige Lagerhäuser 
oder ehemalige Fabriken oder Werkstätten, die denkmalgeschützt sind. Hierbei 
sollen insbesondere kopierfähige Lösungen für maßgebliches typische Aufgaben-
stellungen im Kontext der Nutzbarmachung von Denkmalen zu Wohnzwecken 
entwickelt werden, um so einen Mehrwert und Hebeleffekt auszulösen. 

Mit der weitergehenden Förderung soll nicht nur zusätzlicher Wohnraum geschaf-
fen werden, sondern auch eine Aufwertung einzelner Bereiche, wie zum Beispiel 
Dorfkerne und Industriebrachen, erfolgen und damit Vorbildwirkung für andere 
haben. Aufgezeigt werden soll, dass das Wohnraumschaffen in Kulturdenkmalen 
in vielfacher Weise denkmalgerecht möglich ist. Die Landesdenkmalpflege un-
terstützt die Eigentümerinnen und Eigentümer neben der finanziellen Förderung 
auch beratend und unentgeltlich mit ihrem Fachwissen.

Das Sonderprogramm „Wohnen im Kulturdenkmal“ war zunächst mit einem Ge-
samtvolumen von zwei Millionen Euro für die Jahre 2022, 2023 und 2024 aus-
gestattet. Im Staatshaushaltsplan 2023/2024 konnten weiter zusätzlich je 320 000 
Euro für 2023 und 2024 zur Verfügung gestellt werden. 

Das im Mai 2022 gestartete Sonderprogramm war in kürzester Zeit überzeichnet. 
Zum Antragsschluss Ende September 2022 waren beim Landesamt für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart, das für die verwaltungsmäßige Abwick-
lung zuständig ist, nach nur rund 5 Monaten über 140 Anfragen und Anträge zum 
Sonderprogramm eingegangen. Das Bewilligungsvolumen ist zwischenzeitlich 
vollständig ausgeschöpft. Gefördert werden mit rund 2,6 Millionen Euro für ins-
gesamt neun Leuchtturmprojekte, 33 Konzepte und zwei Multiplikatoren-Projek-
te. Die bisherigen Leuchtturmprojekte bilden ein breites, vielfältiges Spektrum 
der künftigen Nutzung für Wohnraum ab und sind insoweit beispielgebend. 

Als Leuchtturmprojekte gefördert werden konnten 

• ein Kornspeicher von 1606 in Hausach
• ein ehemaliges Pfarrhaus von 1744 in Weinsberg
• eine Klosterscheune aus dem 15. Jahrhundert in Bebenhausen
• ein ehemaliges Schul- und Rathaus in Bad Ditzenbach-Gosbach
• eine ehemalige Brauerei in Stockach-Espasingen
• ein Tabakschopf in Neuried-Schutterzell
• ein Bahnwärterhäuschen in Lauffen am Neckar 
• ein ehemaliges Schulhaus in Tübingen-Derendingen
• ein Ökonomiegebäude mit Stallung und Remise in Tübingen-Weilheim

Die Konzeptförderungen, die eine maßgebliche Rolle spielen, um neue kreative 
und innovative Ideen anzuregen und auf eine Umsetzung hinzuwirken, wurden 
zum Beispiel für Umnutzungen von Scheunen, Schwarzwaldhäusern und -höfen, 
Gasthäusern, einem Schloss, Eindachhöfen, Ökonomiegebäuden, einer Mühle und 
sogar für eine ehemalige Atelier- und Kunstwerkstätte ausgegeben. Das Sonder-
programm wird bereits zum aktuellen Zeitpunkt als großer Erfolg bewertet, zumal 
die angestrebte beispielgebende Wirkung sich künftig noch verstärkt zeigen wird.

Bei den sogenannten Leuchtturmprojekten, bei denen die Umsetzung baulicher 
Maßnahmen gefördert wird, zeichnen sich bereits jetzt Projekte ab, die möglicher-
weise auch über die Landesgrenzen hinauswirken. 

Bei den bewilligten Förderungen für Konzeptgutscheine sind neben den Pla-
nungsleistungen durch Architekten auch wichtige denkmalfachliche Grundlagen-
ermittlungen Gegenstand der Förderung. Diese Voruntersuchungen sind grund-
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legende Voraussetzungen für einen beispielhaften Umgang und eine kreative Um- 
oder Weiternutzung der Kulturdenkmale zum Wohnen. Derzeit ist noch nicht 
absehbar, wie viele der über Konzeptgutscheine geförderten Planungen letztlich 
tatsächlich umgesetzt werden. Zusammen mit den Leistungen erfahrender Planer 
lassen sich jedoch auf Grundlage der geförderten denkmalfachlich wichtigen Vor-
untersuchungen zeitgemäße und richtungsweisende Konzepte erwarten, welche 
auch für andere Denkmaleigentümer als Ideenpool und Anregung nutzbar sind 
und über das zeitlich begrenzte Sonderförderprogramm hinauswirken.

Hinsichtlich weiterer Informationen und Bewertungen des Sonderprogramms 
„Wohnen im Kulturdenkmal“ wird auf die Beantwortung des Antrags Drucksache 
17/4039 verwiesen.

10.  Welche Ziele sie mit der zum 1. April 2023 gestarteten Beratungsprämie ver-
folgt und wie sie deren Erreichung zu untersuchen plant?

Zu 10.:

Ziel der zum 1. April 2023 eingeführten Prämie ist es, durch Beratung insbeson-
dere in Einfamilienhausgebieten mittels Teilung und Umbau mehr Wohneinheiten 
zu schaffen. In diesem Zuge sollen die Eigentümerinnen und Eigentümer auch für 
eine effiziente Flächennutzung sensibilisiert werden. Die Prämie soll Anreiz für 
Kommunen sein, ihr Engagement bei der Aktivierung von Wohnraum im Bestand 
auszubauen.

Das Antragsverfahren sieht zur Gewährung der Prämie insbesondere vor, dass 
das Beratungsergebnis vorgelegt wird in Form eines ausgefüllten standardisier-
ten Beratungsprotokolls, welches nicht nur eine spätere Evaluation ermöglicht, 
sondern auch die Inhalte der Beratung strukturiert. Im Beratungsprotokoll wer-
den grundsätzliche Merkmale der Immobilie wie zum Beispiel Lage, Baujahr und 
Gebäudetypologie abgefragt, gleichfalls wie Informationen zu den geschätzten 
Kosten, zum Aufwand baulicher Änderungen bzw. Gründe für den Fall, dass  
eine bau liche Änderung nicht möglich ist, zum Potenzial zusätzlich entstehender 
Wohneinheiten usw. Anhand dieser Daten kann zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Evaluation der Beratungsprämie erfolgen. 

11.  Welche Bedeutung insbesondere der Aufstockung (u. a. in Holzbauweise)  
– quer über die genannten Förderprogramme hinweg – zukam, d. h. wie viele 
Aufstockungen insgesamt seit 2011 gefördert wurden (bitte dargestellt nach 
Bauweise)?

Zu 11.:

Die Bewilligungsstelle hat mitgeteilt, dass Förderungen von Aufstockungen nach 
dem Wohnraumförderprogramm des Landes in der Vergangenheit bereits Gegen-
stand von Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen waren. Wie oben (vgl. zu 
Ziffer 6) bereits ausgeführt, wird der Typus „Aufstockung“ jedoch nicht geson-
dert erfasst, sondern allein unter dem begrifflichen Förderansatz „Änderungs- und 
Erweiterungsmaßnahmen“ eingeordnet. Gleiches gilt für die hierbei angewandte 
Bauweise oder den verwendeten Baustoff, wie hier die Holzbauweise. Eine ge-
sonderte Hinterlegung erfolgt nicht. 

Seit der Einführung der Förderkategorie „Umbau Bestand mit Schaffung neuer 
Wohneinheiten durch Erweiterung oder Aufstockung“ wurden über das ELR rund 
830 neue Wohneinheiten in Bestandsgebäuden gefördert. Rund 50 Prozent der 
Projekte wurden in einer CO2-speicherenden Bauweise ausgeführt. Andere Bau-
weisen werden im ELR nicht erfasst.
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12.  Welche Chance der Blick in den Bestand aus ihrer Sicht für die Bau- und Woh-
nungswirtschaft, für Genossenschaften und Kommunen bereithält und wie sie 
diese Chance begleitet oder plant zu begleiten?

Zu 12.:

Der aktuelle und zukünftige Bedarf an bezahlbarem, nachhaltigem und bedarfs-
gerechtem Wohnraum kann nur Hand in Hand von zukunftsfähigem Bestand und 
Neubau gedeckt werden. Die bestandshaltende Wohnungswirtschaft beschäftigt 
sich naturgemäß bereits seit längerem mit Fragen der zukunftsträchtigen Be-
standspflege. Die Kommunen, die häufig auch (Mit-)Eigentümer von Unterneh-
men der bestandshaltenden Wohnungswirtschaft sind, wissen ebenfalls darum 
und engagieren sich nicht zuletzt im Rahmen der Stadtsanierung für eine zu-
kunftsgerechte Fortentwicklung des Gebäudebestandes. Gerade im Rahmen der 
Städtebauförderung werden die Kommunen, im Übrigen mit den erwähnten Pro-
grammen aber auch zahlreiche weitere Akteure bei ihren Maßnahmen zur Mo-
dernisierung und zur Änderung und Erweiterung weiterhin vom Land unterstützt. 
Aus Sicht der Landesregierung gilt es dabei unter anderem auch, auf gute, inno-
vative und tragfähige Lösungsansätze hinzuweisen und ihre Verbreitung bei den 
Akteuren zu befördern. Der Austausch von Erfahrungswissen, der etwa bei den 
Beispielgebenden Projekten der Wohnraumoffensive seitens des MLW gefördert 
wird, gehört ebenso dazu, wie besondere Auszeichnungsverfahren. So wurde der 
Staatspreis Baukultur für Baden-Württemberg im Mai 2023 mit dem Fokus auf 
eine neue Umbaukultur im Land ausgelobt. Verliehen wird er im Juni 2024. Da-
mit legt das Land ganz gezielt den Fokus auf den Bestand und wirbt für dessen 
umfassendes Potenzial für eine nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung, zu 
der auch der Wohnungsbau zählt.

Planungs- und Diskussionsprozesse vor Ort unterstützt das Land ganz konkret 
im Rahmen der Landesinitiative Baukultur zum Beispiel durch die Förderung 
kommunaler Gestaltungsbeiräte oder regionale Baukulturinitiativen. Das Land 
stellt den planenden Städten und Gemeinden darüber hinaus regelmäßig fachli-
che Handreichungen zu stadtentwicklungsbezogenen und bauplanungsrechtlichen 
Themen zur Verfügung.

13.  Welche Rolle dabei der Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und Innova-
tives Bauen“ spielt?

Zu 13.:

Mit dem Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und Innovatives Bauen“ geht die 
Landesregierung die großen Herausforderungen in den Bereichen Planen, Bauen 
und Wohnen an. 

Ziel des Strategiedialogs ist es, Zielkonflikte zu lösen und die Voraussetzun-
gen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg zu verbessern, 
das Bauen klimagerechter zu machen sowie die Digitalisierung und die Trans-
formation der Bauindustrie voranzutreiben. Es sollen Lösungskonzepte erarbeitet 
und eine Vernetzung der Akteure und Verbände aus den Bereichen Architektur, 
Planung, Bauwirtschaft, Handwerk sowie Vertreterinnen und Vertretern der Be-
schäftigten und Gewerkschaften, Sozialverbänden, Verwaltung, Politik und Wis-
senschaft ermöglicht werden. Um dies gewährleisten zu können, ist der Strategie-
dialog auf mindestens sieben Jahre angelegt. Auch die Thematik der Potenziale 
im Bestand ist Teil des Strategiedialogs. 

Die Arbeitsgruppe „Kommunaler Werkzeugkasten zur Schaffung von mehr be-
zahlbarem Wohnraum“ erarbeitet konkrete Maßnahmen vor allem mit Blick auf 
die Kommunen im Land. Dies reicht von der Aktivierung des Wohnraums im Be-
stand, über die Vergabe von kommunalem Bauland bis hin zur Analyse konkreter 
Projekte zur Identifikation von Kostensparpotenzialen beim Bau. 

Auch die Arbeitsgruppe „Ökonomisch Bauen und Sanieren“ befasst sich unter 
anderem mit der Aktivierung des Bestands. Der Strategiedialog fördert zudem in 
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einer ersten Tranche innovative Projektideen und Forschungsvorhaben. Es gehen 
Projekte für zirkuläres Bauen und Wohnen, minimalinvasives und nachhaltiges 
Sanieren und Innovationstransfer an den Start. Mit der „Entwicklung unterschied-
licher Sanierungsstrategien zum Erreichen der CO2-Neutralität“ soll beispiels-
weise untersucht werden, welche Möglichkeiten bestehen, das Bauen im Bestand 
zu vereinfachen und günstiger zu machen.

14.  Welche Möglichkeiten aus ihrer Sicht bestehen, auf Landes- oder Bundesebe-
ne weitere bürokratische Hürden und rechtliche Hemmnisse für die Nachver-
dichtung und den Umbau, die Umnutzung und Modernisierung des Gebäude-
bestands abzubauen und welche entsprechenden Hürden und Hemmnisse seit 
2011 bereits beseitigt wurden?

Zu 14.:

Auf Bundesebene wurden insbesondere mit der im Juni 2021 in Kraft getretenen 
Novelle des Bauplanungsrechts (sog. Baulandmobilisierungsgesetz) zahlreiche 
Regelungen geschaffen, um Kommunen bei der Aktivierung von Bauland und 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu unterstützen und dabei auch die Innenent-
wicklung zu stärken. 

Dazu wurde beispielsweise ein neuer sektoraler Bebauungsplantyp eingeführt, mit 
dem bislang unbeplante Innenbereichsflächen leichter zugunsten des Wohnungs-
baus überplant werden können, und durch Änderung der bisherigen Maßober-
grenzen für Baugebiete zu weitgehend unverbindlichen Orientierungswerten eine 
dichtere Bebauung in den Wohngebieten ermöglicht. 

Über die Einführung einer zeitlich befristeten erleichterten Befreiungsmöglichkeit 
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus in 
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten können zudem kurzfristig Wohn-
baupotenziale im Innenbereich gehoben werden, ohne dass eine zeitintensive Än-
derung bestehender Bebauungspläne erforderlich wird. Daneben wurden weitere 
Erleichterungen bei der Zulassung von Wohnbauvorhaben im bauplanungsrecht-
lichen Innen- und Außenbereich geschaffen, die beispielsweise auch Nutzungsän-
derungen zu Wohnzwecken erleichtern, nachdem bereits die Gesetzesnovellen der 
Jahre 2013 und 2017 diesbezügliche Erleichterungen enthielten. 

Anlässlich einer für 2024 geplanten umfassenden Bauplanungsrechtsnovelle wer-
den auf Bundesebene derzeit verschiedene Maßnahmen beraten, so etwa eine 
Stärkung des Vorrangs der Innenentwicklung, die Entfristung und ggf. Optimie-
rung von Regelungen, die mit dem Baulandmobilisierungsgesetz eingeführt wur-
den, sowie der Umgang mit einer baulichen Verdichtung im Innenbereich, hier 
insbesondere mit Blick auf den Immissionsschutz. 

Um dem bestehenden Wohnraummangel auch flächendeckend wirksam begegnen 
zu können, hat das Land den Bund um Prüfung gebeten, inwieweit die erleichter-
te Befreiungsmöglichkeit von planerischen Festsetzungen zugunsten des Woh-
nungsbaus auch außerhalb von Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten er-
möglicht werden kann.

Auf die Erleichterungen für Aufstockungen durch die im Februar 2023 beschlos-
sene LBO-Änderung wurde bereits hingewiesen.

In Vertretung

Dr. Schneider
Ministerialdirektor
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